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'Ol Stauf«, fdjtoeij.

©eftgeS einen bezüglichen Sorbehaït gemacht Bütte.
SBeldjen ©Inn Bat nun aber Art. 88? SRacfi unterer

SInftcfei Mnen anbern als ben, baß eS guläffig ift, in
©emetnbebaureqlemente Seftimmungen aufzunehmen, wo»
nach bie ©emeinben, wenn fie beim SReubau non SReben»

ftrogen urfptüngfich einen Seil unb non ©emetnbeftrogen
meBr als bie fpälfte ber Saufofteit zu Saften ber Polizei'
faffe übernehmen, inbem z- bei ber Kofteooerteilung
etn Unterfe^teb jmif^en bebauten unb unÜberbauten
©runbftüden gemalt wirb, berechtigt fein follen, baS,
was fte für bie unfiberbauten Siegenfcfjaften quaft nor--
fehußnaetfe geleiftet Baben, nachträglich bei benfenigen
einzuziehen, bie an ber fraglichen ©trage Sauten er»

richten. 3" btefem ©inne lauten auch bie bezüglichen
Sorfchriften ber Saureolemente z- »an Pittenbach
unb 2Bil, ffn blefer Anficht werben mir befonberS auch
befiärEt burch bie ©efchichte ber zutreffenben Sefiimmrat»
gen beS ©tragengefetzeS.

3. Anbere bem öffentlichen Serlebr bienenbe
ober im öffentlichen ^ntereffe liegenbe

©inridjtungen.
SRadj ArtiM 89 beS ©tragengefetzeS finben bie Se»

ftimmungen beSfelben auch entforechenbe Anwenbung auf
öffentliche SerfebrSplotz?, SRarftpïûtj». Sagerplô^e, San»

bung^fteHen, Aborte unb anbere bem öffentlichen Serîehr
bienenbe ober im öffentlichen Qntereffe liegenbe ©intieb»
lungen. AIS folche fommen neben ben auSbrßcüHcb an»

geführten bauotfächlieh noch SîanaltfationS» unb öffentliche
ipiahanlagen in Sefracht. 2lugerbem haben bie Sorfchriften
über bie SettragSpflicbt beS prioaten ©tunbbefigeS fegon
Anwenbung gefunben bei ber deäung ber Soften für
bie ©ntfernung eines ©chmutzroetberS, fomie be§ oon
einer ©emeinbe übernommenen Soften anteils einer oon
ben fdhroetzerifchen SunbeSbabnen erfteHten Sahnunter»
führung. dageqen Bat e§ ber SîegierungSrat als unzu»
läffig erflärt, bie tßerimetergrunbfShe beS ©trogengefetzeS
auch auf eine in einem Saulinienplan auS feuerpolizei»
lichen $mecïen geforberte durchfahrt in ben fpof eines
rlngS umbauten fiäuferblocfeS anzuwerben, denn Bier
Banble e§ ftch nicht um eine „©Snricbtung" im ©inne
oon Art. 89 beS c® tragertgefet^eë. Unter einer folchen
fei etwas ©elbffänbigeS zn oerftehen, etn Per!, baS

©runb unb Sob en in .feiner Soialifat in Anfprud)
nehme unb nicht noch für anbere $mec!e oertoenbbar
belaffe. dlefeê SRerfmal ber ©elbftänbigfeit fehle aber
ber durchfahrt.

die Stimmungen beS ©tragengefetzeS finben auf bie
oorermäbnten ©Inrichtungen „enifprechenbe Anwerbung",
da baS ©efeh namentlich auch mit üjinfiCfjt auf bie

SettragSpflicbt ber beteiliaten ©egenb oerfChtebene Sor»
fchriften fennt für SRebenftragen unb öffentliche gugtoege
etnerfettë unb ©emeinbe» unb ©taatSftrogen anberfeiitS
(oergleiche unter II. 1. unb 2. hieaar), ift eS in jebem
einzelnen gölte, in welchem eine ©inri^tung im ©inne
oon Artiîel 89 leg. cit. in ffrage fteht, nofroenbig, zu
unterfuchen, welche ber beiben ©rupoen oon Sorfdhriften
Zur Anwerbung zu fommen habe, füebei ift auSfchlag»
gebenb bie ©röge beS ßntereffer.freifeS, bem bie fonfrete
öffentliche ©InriChiung zubient. Siegt beren Ausführung
bauptfäChlich im Sorteil einer befchrätiften Anzahl oon
Siegenfdjaften in oerhältntSmägig fleinem Umfreife, fo
ftnb bie Sorfchriften über SRebenftragen anzuwerben,
bringt fte bagegen ber ganzen ©emetnbe, ber Allgemein»
Bett, ober bed) einem grögeren ©emeinbeteil in erfter
Slnte SRutzen, fo ftnb bie ©runbfähe über bie ©emeinbe»
ftrogen maggebeub. Qn biefem ©inne bat z- S3, ber
SRcgterungSrat fChon enlfchteben, bag öffentliche fßlah*
anlogen unb öffentliche ©arten in analoger Anroenbung
ber Sefiimmungen für ©emeinbeftragen auSzufüb««
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feien (Serm^ Stecht, Sanb II, 91t. 613). AuCh bie ©rftel»
lung grögerer ©dhmemmfanalifaiionen, toobei hauptfäCh»
lieh huahnifChe ©rünbe im Sorbergrunb flehen (Amts»
blatt 1912, Sanb II, ©ette 587), ber Sau oon Quai»
anlagen unb ähnlichen im allgemeinen ^ntereffe gelegenen
©Inrichtungen Bülte nach SHaggahe ber letztgenannten
Sorfchriften zu gefchehen. (ffortfetjung folgt.)

9tefren&etrtefce fit 8aget$erfe«
(Sorrefpottbetiz.)

Ohne einen SRebenbetrleb ift wohl ein rationelles
©üaetoerf nicht rnebr benfbar; bie teuren Sobmaterial»
preise erforbetn aebieterifCh etne toeitaehenbe Ausnutzung
ber SRebenerzeuaniffe an ©eitenBrettern unb Abfüllen unb
auCh ein fleineS ©obelmer! fann burCh bie Art ber
üunbfchaft empfehlenswert fein. Auf ber anbern ©ette
barf man aüerbingS niefit überfeben, bog feber neue
SRebenhetrieb eine oft nicht gewollte AuSbehnung beS
SetriebeS bebingt, bie Überwachung erichwert unb natür»
Heb autb eine Serarögeruna be§ SetriebsfaoitalS erforbert.
SRaiürlich mug ber ©tnriChtung eines SRebenbetrlebeS auch
eine forgfälüqe Kalfulation oorangehen, wenn nicht ber
©eminn blog auf bem Snpier fieben foil.

©in SRebenbetrieb wirb ftch fobann nur auf folche
Artiïel einrichten laffen. bie einen arögern SetbrauCh
gewäbrleiften. 9Ran laffe ftcfi ia nicht auf neue Artüel
ein, beoor man nicht einen binreiChetiben überbttcf hat.
ob ftch ber Artilel auch fo einführt, bog ftch eine f 'brtü=
mägiae ßerftettung auf bie dauer oerlobnt. Soirmehl
unb ßolzwofle werben gemöbnliCh als aünftige Artilel
für einen SRebenbetrieb angefehen; biefe AnfiCht ift aber
auch nicht immer zutreffenb, es fehlt häufig auch ba an
genüaenbem Abfa^. SRan bat alfo auch hier zuerft genau
Zu fonbieren. die ©aupt SRebenbetrtebe werben ftch ftetS
auf giften » jïabriïation unb auf etn îletneS ßobelmerl
erftreden; nicht mhtber hat man fein Auaenmerf auf bie

AuSîiutz'-ma ber ©treiflaiten zu richten, diefe eignen ftcfi

ja zur ©erftellung oerithiebener fflegenftänbe, fo z S.
zu SaCfieifien, z« ©täben für Reblleiften unb ©oolier»
latten. ©ehr z« empfehlen ift manchmal bie fSerft»Kung
oon Sefenfttelen, ferner bie fÇabrilation non SaCEfäffern
unb beroleichen; natürlich mug man fiefi immer über
baS SebürfniS in feiner ©egenb Hat geworben fein.
Auth bie SerfteHung oon SrennhaHbünbeln ift ïetneS»

roegS oon ber ^anb zu weifen. — ©»Ben mir nun auf
bie SRafcginen ein, welche SRebenbetrieben btenen ober
bienfibar gemacht werben lönnen.

AIS Sefäumfäae bleut beute baup'fächUcb bie doppel»
faumfäge; auf feber ©ette beftnben ftcfi eine ober mehrere
^reiSfäaen, z«nt 2>fl feft auf ber SßeHe, zum Seil auf
einer fieroeglicheu Sficfife, bie müfirenb beS SaufeS burch
einen fiefonbern SRechaniSmuS auf febe Srettbreite aenau
eingeftellt werben ïann. die untern geripp^n SBalzen
ziehen baS Srelt etn, bie ohern glatten SBalzen ftnb
drucfmalzen. ®hte folche doppelfaumfäge lann gleich»

Zeitig als ©p^lierlattenfäae oermenbet werben, die An»

zahl ber elnzuffeïïenben Sreisfäaen richtet ftcfi nach ber

Anzahl ber aletcfizelHg z'i ffineibenben Satten unb nach

be,r Sretterfirette. ©ewöhnlfch ftnb ungeftreifte ©eiten»

hretter, bie ftcfi zu Sreltern nicht wehr eignen, ober aber

©äumlinge zu ©palierlatten ober ©artonagelättdben auf»

zuarbeiten, (fn arögern SBerlen treunt man ben Setrteb
ber doppelfaumfäge unb ber ©palierlatteufäge. ba beibe

SRafchlnen immer ooK befchäftigt ftnb. SDRan ftellt battit

bie ©palierlattenfäge zweefmägig im ©outerratn, unter
ber doppelfaumfäge auf; bie zu bearbeitenben ©frefjtalten
fefiiebt man bann burtfi eine Sobenöffnung nahe 5«^

Vt Jllustr. schwetz. Handw.

Gesetzes einen bezüglichen Vorbehalt gemacht hätte.
Welchen Sinn hat nun aber Art. 88? Nach unserer

Ansicht keinen andern als den, daß es zulässig ist, in
Gemeindebaureglemente Bestimmungen aufzunehmen, wo-
nach die Gemeinden, wenn sie beim Neubau von Neben-

firoßen ursprünglich einen Teil und von Gemeindestroßen
mehr als die Hälfte der Baukosten zu Lasten der Polizei-
kasse übernehmen, indem z. B. bei der Kostsnverteilung
ein Unterschied zwischen bebauten und unÜberbauten
Grundstücken gemacht wird, berechtigt sein sollen, das,
was sie für die unÜberbauten Liegenschaften quasi vor-
schußweise geleistet haben, nachträglich bei denjenigen
einzuziehen, die an der fraglichen Straße Bauten er-
richten. In diesem Sinne lauten auch die bezüglichen
Vorschriften der Baureolemente z. B. von Wittenbach
und Wil. In dieser Ansicht werden wir besonders auch
bestärkt durch die Geschichte der zutreffenden Bestimmun-
gen des Straßengesetzes.

3. Andere dem öffentlichen Verkehr dienende
oder im öffentlichen Interesse liegende

Einrichtungen.
Nach Artikel 89 des Straßengefftzes finden die Be-

stimmungen desselben auch entsvrechende Anwendung auf
öffentliche Verkehrsplötze, Marktplätze. Lagerplätze. Lan-
dungs stellen, Aborte und andere dem öffentlichen Verkehr
dienende oder im öffentlichen Interesse liegende Einrich-
tungen. Als solche kommen neben den ausdrücklich an-
geführten hauvtsächlich noch Kanalisations- und öffentliche
Platzanlagen in Betracht. Außerdem haben die Vorschriften
über die Beitragspflicht des privaten Grundbesitzes schon

Anwendung gefunden bei der Deckung der Kosten für
die Entfernung eines Schmutzweibers, sowie des von
einer Gemeinde übernommenen Kostenanteils einer von
den schweizerischen Bundesbahnen erstellten Bahnunter-
sübrung. Dagegen hat es der Regierungsrat als unzu-
lässig erklärt, die Perimetergrundsätze des Stroßengeletzes
auch auf eine in einem Baulinienplan aus feuerpolizei-
lichen Zwecken geforderte Durchfahrt in den Hof eines
rings umbauten Häuserblockes anzuwenden. Denn hier
handle es sich nicht um eine „Einrichtung" im Sinne
von Art. 89 des Etraßengefftzes. Unter einer solchen
sei etwas Selbständiges zu verstehen, ein Werk, das
Grund und Boden in seiner Totalität in Anspruch
nehme und nicht noch für andere Zwecke verwendbar
belasse. Dieses Merkmal der Selbständigkeit fehle aber
der Durchfahrt.

Die Bestimmungen des Straßengesetzes finden auf die
vorerwähnten Einrichtungen „entsprechende Anwendung".
Da das Gesetz namentlich auch mit Hinsicht auf die

Bettragspflicht der beteiligten Gegend verschiedene Vor-
schritten kennt für Nebenstraßen und öffentliche Fußwege
einerseits und Gemeinde- und Staatsstraßen anderseits
(vergleiche unter II. 1. und 2. hievor). ist es in jedem
einzelnen Falle, in welchem eine Einrichtung im Sinne
von Artikel 89 tag. oit. in Frage steht, notwendig, zu
untersuchen, welche der beiden Gruppen von Vorschriften
zur Anwendung zu kommen habe. Hiebei ist ausschlag-
gebend die Größe des Interessenkreises, dem die konkrete
öffentliche Einrichtung zudient. Liegt deren Ausführung
hauptsächlich im Vorteil einer beschränkten Anzahl von
Liegenschaften in verhältnismäßig kleinem Umkreise, so
sind die Vorschriften über Nebenstraßen anzuwenden,
bringt sie dagegen der ganzen Gemeinde, der Allgemein-
heit, oder doch einem größeren Gemeindeteil in erster
Linie Nutzen, so sind die Grundsätze über die Gemeinde-
stroßen maßgebend. In diesem Sinne hat z. B. der
Regierungsrat schon entschieden, daß öffentliche Platz-
anlagen und öffentliche Gärten in analoger Anwendung
der Bestimmungen für Gemeindestraßen auszuführen
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seien (Verw. Recht, Band II, Nr. 613). Auch die Erstel-
lung größerer Schwemmkanalisationen, wobei hauptsäch-
sich hygienische Gründe im Vordergrund stehen (Amts-
blatt 1912, Band II, Seite 587). der Bau von Quai-
anlagen und ähnlichen im allgemeinen Interesse gelegenen
Einrichtungen hätte nach Maßgabe der letztgenannten
Vorschriften zu geschehen. (Fortsetzung folgt.)

Nebenhetriebe für Sägewerke»
(Korrespondenz.)

Ohne einen Nebenbetrieb ist wohl ein rationelles
Sägewerk nicht mehr denkbar; die teuren Rohmaterial-
prelle erfordern gebieterisch eine weitgehende Ausnutzung
der Nebenerzeugnisse an Seitenbrettern und Abfällen und
auch ein kleines Hobelwerk kann durch die Art der
Kundschaft empfehlenswert sein. Auf der andern Seite
darf man allerdings nicht übersehen, daß jeder neue
Nebenbetrieb eine oft nicht gewollt« Ausdehnung des
Betriebes bedingt, die Überwachung erschwert und natür-
lich auch eine Vergrößerung des Betriebskavitals erfordert.
Natürlich muß der Einrichtung eines Nsbenbetriebes auch
eine sorgfältige Kalkulation vorangehen, wenn nicht der
Gewinn bloß auf dem Papier stehen soll.

Ein Nebenbetrieb wird sich sodann nur auf solche

Artikel einrichten lassen, die einen arößern Verbrauch
gewährleisten. Man lasse sich ja nicht auf neue Artikel
ein. bevor man nicht einen hinreichenden Überblick hat.
ob sich der Artikel auch so einführt, daß sich eine f,brik-
mäßige Herstellung auf die Dauer verlohnt. Holzmehl
und Holzmolle werden gewöhnlich als günstige Artikel
für einen Nebenbetrieb angesehen; diese Ansicht ist aber
auch nicht immer zutreffend, es fehlt häufig auch da an
genügendem Absatz. Man hat also auch hier zuerst genau
zu sondieren. Die Haupt Nebenbetrtebe werden sich stets
auf Kisten-Fabrikation und auf ein kleines Hobelwerk
erstrecken; nicht minder hat man sein Augenmerk auf die

Ausnutzung der Streiflatten zu richten. Diese eignen sich

ja zur Herstellung verschiedener Gegenstände, so z B.
zu Packleisten, zu Stäben für Keblleisten und Svolier-
latten. Sebr zu empfehlen ist manchmal die Gerst-llung
von Besenstielen, ferner die Fabrikation von Packfässern
und dergleichen; natürlich muß man sich immer über
das Bedürfnis in seiner Gegend klar geworden sein.

Auch die Gerstellung von Brennholzbündeln ist keines-

wegs von der Hand zu weisen. — G°ben wir nun auf
die Maschinen ein, welche Nebenbetrieben dienen oder
dienstbar gemacht werden können.

Als Besäumsäge dient heute baup'iachlich die Doppel-
saumsäge; auf jeder Seite befinden sich eine oder mehrere
Kreissägen, zum Teil fest auf der Welle, zum Teil auf
einer beweglichen Büchse, die während des Laufes durch
einen besondern Mechanismus auf jede Brettbreite genau
eingestellt werden kann. Die untern gerippten Walzen
ziehen das Brett ein. die obern glatten Walzen sind

Drvckwalzen. Eine solche Doppelsaumsäge kann gleich-

zeitig als Sp^lierlattensäge verwendet werden. Die An-
zahl der einzustellenden Kreissägen richtet sich nach der

Anzabl der gleichzeitig zu schneidenden Latten und nach

dex Bretterbreite. Gewöhnlich sind ungestreifte Seiten-
breiter, die sich zu Brettern nicht mehr eignen, oder aber

Säum linge zu Spalierlatten oder Cartonagelättchen auf-

zuarbeiten. In größern Werken trennt man den Betrieb
der Doppelsaumsäge und der Spalierlattensäge, da beide

Maschinen immer voll beschäftigt sind. Man stellt dann

die Spalierlattensäge zweckmäßig im Souterrain, unter
der Doppelsaumsäge auf; die zu bearbeitenden Streiflatten
schiebt man dann durch eine Bodenöffnung nahe zur
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©palierlattenfäge, fo baß beiöe ©ägen pfammenmirîen
unb bai anfatlenbe SDtaterial gleich aufarbeiten tönnen.
©te ©oppelfaum» unb ©palierlattenfäge brausen pm
leeren Slntrteb etma 3 PS unb p jebem Kreiifägeblatt
1—2 PS, je nach ber S3eanfprucï)ung, alfo inibefonbere
je nach ber ©tärte ber Fretter unb bem eingeteilten
iöorfehub.

Qn ©âgemetïen mit SBafferfraft in bolpeidjen ®e»

genben, aber mit großer ©ntfernung non einer 93afjn=
finie, herrfdfjt oft ein Überfluß son ©äumllngen unb
man ïann biefe nur p ©chleuberpreifen abfeget#Säge--
mebl bagegen bilbet in folgen ©egenben pm ©tnftreuen
in bie Stallungen einen gut begasten Slrtifel. 3n folgen
gäüen empfiehlt ei ftch bann, bie Säumtinge teils p
Sägemehl teils p ©palierlalten aufparbeiten. ©inSîaum»
meter Krelifägemehl entfpricht einer f)ol$maffe oon etma
0,25 ml

Sßo man fehr große Siten gen oon (Streiflatten p
©patter» ober ©artonagetäüstjen unb bergteidhen aufp»
arbeiten hat, ba nerroenbet man häufig auch bie mehrfach
rtmtenbe ©palierlattenfäge. Qh*e Sauart gfeidht ber ge»

roöhnltdhen ©palierlattenfäge, nur ftnb einige Sßorrichtun»
gen angcbradhl bie ben ©urdhloß mehrerer Streiftitten
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p gleitet 3«U gefiatten, bie ©treiffatten feibfttätig an
ben gührungimänben gerablinig unb fatt antiegenb oor»
übergletten laffen.. ©te Setftung fold^er Sftafdjlnen ift
fehr groß.

©te gabrifation oon $oIjmoUe ift, mie fdhon ermähnt,
nicht in allen gälten befonberi empfehleniroeri. Stui ben
SlbiäUen etnei ©ägemerfi läßt fleh fpoIjmoHe nidht er»

jengen ; ei eignen [ich hierp nur Koller» ober ©djettholj
mit menig Sften. ©te SJiafehlneite pr rationellen fjolj»
mollerpugung ïommt auf mehrere taufenb grauten p
ftehen, fo baß fidh bie gabrifation für Stebenbetrlebe
nur mit $BorftdE}t empfehlt.

©treiffatten unb ©chmarten, bie nidht raeiter aulge»
nnßt merben, bleiben in allen ©ägeroerten in größerer
SJtenge übrig, ©ie bilben bai SJlaterial für Srennholj»
bünbel, bie jeßt überall mit ©rfotg eingeführt ftnb. Qn
ber heutigen merben fte p fehr großen ïïfîengen
oerbraudjjt. Sin tleineren Orten bietet biefe SM ber Sluf»
arbettung ber fjoIpbfäHe bie rentabelfte Serroertnng ber
SIbfäHe. ©ine Ieißungifäßige mafchtneHe ©inrichtung pr
ÇetfeKung folcher $oljbünbeI befiehl im roefentllchen aui
folgenben Slpparaten: ©tner fräftig gebauten ißenbelfäge
mit etma 900 mm tBlattburdfjmcffer; bai Sorgelege mirb

M. laitdpartet
jVlsschinenfabriK

In SIS®»
Telephon Nr. 2.21 — Telegramme: „Olma"

5:

Moderne Sägerei- u.

Holzbearheitungs-

Maschinen

?r§iptffk n Preisangaben gratis ni
franko Sfogcnlenrbesncb

fj? Go'denc MeÜatllB Höchste Auszeichnung
— Bern 1914 —
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Spalier lattensäge, so daß beide Sägen zusammenwirken
und das anfallende Material gleich aufarbeiten können.
Die Doppelsaum- und Spalierlattensäge brauchen zum
leeren Antrieb etwa 3 und zu jedem Kreissägeblatt
1—2 je nach der Beanspruchung, also insbesondere
je nach der Stärke der Bretter und dem eingestellten
Vorschub.

In Sägewerken mit Wasserkraft in holzreichen Ge-
genden, aber mit großer Entfernung von einer Bahn-
linie, herrscht oft ein Überschuß von Säumlingen und
man kann diese nur zu Schleuderpreisen obscheM'Säge-
mebl dagegen bildet in solchen Gegenden zum Einstreuen
in die Stallungen einen gut bezahlten Artikel. In solchen
Fällen empfiehlt es sich dann, die Säumlinge teils zu
Sägemehl, teils zu Spalierlatten aufzuarbeiten. Ein Raum-
meter Kreissägemehl entspricht einer Holzmasse von etwa
0,25 in

Wo man sehr große Mengen von Streiflatten zu
Spalier- oder Cartonagelätlchen und dergleichen aufzu-
arbeiten hat, da verwendet man häufig auch die mehrfach
wirkende Spalierlattensäge. Ihre Bauart gleicht der ge-
wohnlichen Spalierlattensäge, nur sind einige Vorrichtun-
gen angebracht, die den Durchlaß mehrerer Streiftrtten
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zu gleicher Zeit gestatten, die Streiflaiten selbsttätig an
den Führungswänden geradlinig und satt anliegend vor-
übergleiten lassen.-Die Leistung solcher Maschinen ist
sehr groß.

Die Fabrikation von Holzwolle ist, wie schon erwähnt,
nicht in allen Fällen besonders empfehlenswert. Aus den
Abiällen eines Sägewerks läßt sich Holzwolle nicht er-
zeugen; es eignen sich hierzu nur Koller- oder Scheitholz
mit wenig Asten. Die Maschinerie zur rationellen Holz-
wollerzeugung kommt auf mehrere tausend Franken zu
stehen, so daß sich die Fabrikation für Nebenbetriebe
nur mit Vorsicht empfiehlt.

Stretflatten und Schwarten, die nicht weiter ausge-
nutzt werden, bleiben in allen Sägewerken in größerer
Menge übrig. Sie bilden das Material für Brennholz-
bündel, die jetzt überall mit Erfolg eingeführt sind. In
der heutigen Zeit werden sie zu sehr großen Mengen
verbraucht. An kleineren Orten bietet diese Art der Auf-
arbeitung der Holzabfälle die rentabelste Verwertung der
Abfälle. Eine leistungsfähige maschinelle Einrichtung zur
Herstellung solcher Holzbündel besteht im wesentlichen aus
folgenden Apparaten: Einer kräftig gebauten Pendelsäge
mit etwa 900 mm Blattdurchmesser; das Vorgelege wird
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mit 93oB= urtb Seerfdhelhe auSgerüftet; einem fräftig ge*

bauten $8fifdjelroagen, ähnlich einem gübrungSroagen bet
einfachen SBefaumfäge, bet auf einem ©lets fiebt, um
nadj SBebarf an bet S3enbelfäge oorbeigeführt su roetben.
®iefe fägt ba§ Hols in gans gleichen Sängen ab. ferner
gefeilt fid) sur ©inridhtung eine 33ünbelpreffe; btefe feßt
fuß auS sœet kippen stammen, bte auf einem ©efteß
hefefiigt ftnb. ©ine fiarfe ßette roirb in ber SJlitte über
baS eingelegte Çolj gelegt unb bie fjoljteile mit Çebel=
bru et eng sufammengepreßt unb einmal mit ®raßt su
einem S3unb Bereinigt. 3e nach bet ©röße beS ^Betriebes

fteßt man sroei bis bret folget ^reffen auf. Unfere
SJlafdhinenhtbuftrie bringt audb ^reffen mit fjebelmage
unb Saufgeroicßt auf ben SRarEt, um bie Sünbel auf ein
genaues ©eroießt anfertigen su fönnen. gür ben ©äge*
roerfbeflßer ift eS aber immer beffer, bie ©ünbel nlcßt
nach ©eroidht su netîaufen; ba§ ©eroießt änbert fief) bei
ber Sagerung unb ein folget 33erfauf führt bann meifi
SU ®ifferensen.

3n ©egenben, in benen man für Sägemehl feine
93erroertung bat, fann man bei größerem SInfaB btefe
aibfäüe su SBrifettS nerarbeiten. Qn biefer gorm oer=

tragen bann biefe Slbfäße eine meitere grod)t. Sie
Srifettterung erfolgt ohne SSerroenbung eines 33htbe*

mittels, als foIcßeS merben bie im Hofs enthaltenen
Harse îc. nußbar gemalt, ©ine folcße Srifettterung
eignet fidj aber nur für große Setriebe, bie über hi«'
reießenbe Stengen »on Sägemehl tierfügen ; bie ©inridh'
rießtung ift teuer (sirfa 8000 iranien).

©in oft fehr rentables 9Rebengefcf»aft bebeutet bie

Herfteßung non Sefenfilelen. 3u einer folchen ffabrifa--
tion enifcfjließt fteß suiar feiten ein ©ägeroetfsbeftßer, ba

ihm baS Infammeln ber aftreinen, gerabjährigen unb
garten ©tücfe su umftänblich erfeßetnt: bennodj empfiehlt
fid) bie genannte guhrifaiion. ®er SSetbrauth an itall*
enifeßen SleiSbefen ift gans bebeutenb. ®ie ©ttele ftnb
runb gehobelt auf eine ©tärfe non 22 mm 3ur 9îoh'
ftärfe genügen 24x24 mm, bei einer Sänge non 1,00
bis 1,10 m, ©ägeroerfe, bte 24 mm Fretter probusieren,
fönnen bie Stohfiäbe auS ben ©treiflatten als Sieben*

probuft ^etfteüen, menn fte eine mehrfad) roirfenbe
©palierlattenfäge sur Sluffteflung bringen, bie neben ner*
fdjtebenen anbern ®imenfionen auch auf 24x24 mm
eingeteilt ift. ©te fo heraeftfIlten Slobftlele merben auf
bie befteflte Sänge gefchnitten unb mit ber SRunbftab*
mafchine gehobelt. 23telletd)t ceranlaßt biefe furse Sin»

beutung ben einen ober anbern Sefer, biefem Sieben*
betrieb feine Slufmerïfamfeit su fdjenfen.

®te Kiftenfabrifation geftaltet ftd) nur feiten su einem
roirflich geroinrbringenben Siebenbetrteb, bennodj aber ift
bie ^iftenfabrifation heute etn notroenbiger Siebenbetrieb
eines ©ägeroerfeS gemorben, ba fie ©elegenheit bietet,
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baS furse ©djnittmaterial im SSertoerhälfniS su normaler
SBare su oeräußern. ®er ©erotnn bei ber Äifienfabrifation
liegt alfo oornehmlich bartn, baß bie minberroertige Sßare
oerfauft merben fann. ®ie SJlafdhinette fût Kiftenfcbri*
fation ift folgenbe: ©ine ißenbelfäge mit 850—900 mm
Slattburdjmeffer unb btnreicßenb bemeffenem SBerftifdfj.
®le Fretter merben etma 10 ©iüd aufetnanber gelegt
unb eben gefdjjnitten. ©ann brauet man eine einfa^e
KreiSfäge mit etma 650 mm Slattburdjmeffer sum Se*
fäumen ber Sretter. hierbei merben 8 bis 10 Srettcßen
aufetnanber gelegt unb fonif'ch befäumt. SJÎan hat aber
auch befonbere ßufcbneibemafcblnen für Kiftenteile fon*
ftruiert unb eS ftnb btefe fehr leiftungSfähig. ©eroöljntich
beftßen folche SHafchtnen eine einfache ÄretSfäge sum
Sefäumen ber Srelteßen unb eine oerfteKbare ©rppel*
faumfäie an längerer SBeße sum genauen 3uf'chnetben
ber ßiftenteile. ferner benötigt man, je nach ^r 9luS *

behnung beS Betriebes, 1 bis 2 fräftig gebaute SBerf*
tifdje sum Stufnageln ber Seiften unb SSerpadet» ber
ßiftenteile. Dben finb bte ®ifche mit einer ebenen, mit
Jammer gefpannten ©ifenplatte belegt. 3"*u Slufnageln
ber Seiften auf bie ßiftenteile hat ftdh bte Stagelmafdjtne
immer mehr eingeführt. $n großen betrieben finbet man
bann ferner Riftenbretter=$ebrudmafdjlnen, bte bte Giften
anftelle ber üblichen ©lifetten mit ein* ober mehrfarbigen
Slufbruden oerfehen. Statürlidh müffen bte SJiafchinen fo
hinter einanber aufgeteilt merben, bajj fein §ln* unb
^ertragen ber Fretter notroenbig mirb.

Çat ein ©ägeroetf eine einigermaßen nenner.Smerte
SluSbehnung unb Kunbfchaft in ber baumelt, fo fommt
eS nid)t ohne fletneS fjobelmerf auS. 3m aUgemetnen
roirb man für ein ©ägeroerf oon 2—3 Sßollgattern mit
etner ober gtüet §obeimafdhtuen unb entfpredjetibem
3ubehör auSfommen. SJtetft ift eS für etn ©ägemer? non
genannter SluSbelptung non Ü6el, menn eS mit fetner
.jpobelroetFeinricbtung über bie genannte ©rense hinaus*
geht; benn nur aUsù halb fteßt fidh *>aS SebürfniS na<h
etner ©rodenanlage heraus unb aßeS in aßem nimmt
mit ber 3eit einen Umfang an, ber gar nicht heahfidhtigt
mar. SJlit anbern SBorten, baS ^ohclmetf mirb fchlhfittch
etn Hauptbetrieb 2Bo genügenb Slbfaß ba ift, ba ift
etne foldhe ©ntroidlung ja nur etroünfdjt, aber roo boS

Hobelmerf nur als Siebenbetrteb gebadjjt ift unb nur als
folcheS renitert, ba märe etne foldhe ©ntroidlung gans
entfdjteben fdhabbaft.

SGBir ermähnen nun lebigttdh bie SSlafdhtnen für ein
Hobelroerf als Slcbenbetrieh. 58et einem folchen hanbelt
eS fich barum, aße oorfommenben Hohelroaren herfteßen
SU fönnen. ©ine aßen 3®eden entfpredhenbe SSlafdhtne

foß nidht unter 5 SUcffermeßen aufmeifen unb bie tßutp
meffer bürfen nidht fehlen. ®er SltheitSnorgang in etner
foldhen SJlafdhine ift im aßgemetnen folgenber: 3®ei
fdEjroere ®rudmalsen, bie außer bem ©igengeroießt noch
burdh Heöelgeroidht beeinflußt merben fönnen, f(hieben
baS Srett gegen bte erfte untere SJleffermeße. Über letzterer
lagern 4 ®rudroßen an einem ©eftänge mit geberbrud
unb halten baS Söreit feft gegen ben Hobel. Unmittelbar
hinter bem erften Habel fit>t ber ebenfaßS auSsiehhare
tpußmefferfaften mit 2—3 fdfjräg ein gefegten SSußmeffern,
ber bie nur leicht angehobelte untere SBrettfläche burch
Slbtrennen je etneS ©paneS glättet. Hierauf folgt eine
Heine ®rudmalse unb etmaS metter hinten roieber s®ei
®rudroßen. ©asmifdhen ftnb bie oerfteßharen ftehenben
SJlefferroeßen angebracht, bie an ben ©eiten bte Slat unb
geber anhoheln. Hinter biefer ©InridEjtung fißt ber Dber*
hohel, ber lebiglich basu btent, ftärfere Fretter, bte ben

®urchfdhnitt üherfdhretten, auf bie mittlere 93rettfiärfe
surüdsuhobeln. SBeiter hinten befinbet ftdj eine ®rud*
oorri^tung, bte baS 33cctt meitcr an bie ^Statte nieber«

hält, unb unter btefer SJorri^tung fißt bte fünfte SJleffer*
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mit Voll- und Leerscheibe ausgerüstet; einem kräftig ge-
bauten Büschelwagen, ähnlich einem Führungswagen der
einfachen Besäumsäge, der auf einem Gleis steht, um
nach Bedarf an der Pendelsäge vorbeigeführt zu werden.
Diese sägt das Holz in ganz gleichen Längen ab. Ferner
gesellt sich zur Einrichtung eine Bündelpresse; diese setzt

sich aus zwei Rippen zusammen, die auf einem Gestell
befestigt sind. Eine starke Kette wird in der Mitte über
das eingelegte Holz gelegt und die Holzteile mit Hebel-
druck eng zusammengepreßt und einmal mit Draht zu
einem Bund vereinigt. Je nach der Größe des Betriebes
stellt man zwei bis drei solcher Pressen auf. Unsere
Maschinenindustrie bringt auch Pressen mit Hebelwage
und Laufgewicht auf den Markt, um die Bündel auf ein
genaues Gewicht anfertigen zu können. Für den Säge-
werkbefitzer ist es aber immer besser, die Bündel nicht
nach Gewicht zu verkaufen; das Gewicht ändert sich bei
der Lagerung und ein solcher Verkauf führt dann meist

zu Differenzen.
In Gegenden, in denen man für Sägemehl keine

Verwertung hat. kann man bei größerem Anfall diese

Abfälle zu Briketts verarbeiten. In dieser Form ver-
tragen dann diese Abfälle eine weitere Fracht. Die
Brikettierung erfolgt ohne Verwendung eines Binde-
mittels, als solches werden die im Holz enthaltenen
Harze ec. nutzbar gemacht. Eine solche Brikettierung
eignet sich aber nur für große Betriebe, die über hin-
reichende Mengen von Sägemehl verfügen; die Einrich-
richtung ist teuer (zirka 8000 Franken).

Ein oft sehr rentables Nebengeschäft bedeutet die

Herstellung von Besenstielen. Zu einer solchen Fabrika-
tion entschließt sich zwar selten ein Sägewerksbesitzer, da

ihm das Ansammeln der astreinen, geradjährigen und
zarten Stücke zu umständlich erscheint: dennoch empfiehlt
sich die genannte Fabrikation. Der Verbrauch an itali-
enischen Reisbefen ist ganz bedeutend. Die Stiele sind
rund gehobelt auf eine Stärke von 22 m m Zur Roh-
stärke genügen 24x24 mm, bei einer Länge von 1,00
bis 1,10 m. Sägewerke, die 24 mm Bretter produzieren,
können die Rohstäbe aus den Streiflatten als Neben-
Produkt herstellen, wenn sie eine mehrfach wirkende
Spalierlattensäge zur Ausstellung bringen, die neben ver-
schiedenen andern Dimensionen auch auf 24x24 mm
eingeteilt ist. Die so Heraestkilten Rohsttele werden auf
die bestellte Länge geschnitten und mit der Rundstab-
Maschine gehobelt. Vielleicht veranlaßt diese kurze An-
deutung den einen oder andern Leser, diesem Neben-
betrieb seine Aufmerksamkeit zu schenken.

Die Kistenfabrikation gestaltet sich nur selten zu einem
wirklich gewinnbringenden Nebenbetrieb, dennoch aber ist
die Kistenfabrikation heute ein notwendiger Nebenbetricb
eines Sägewerkes geworden, da sie Gelegenheit bietet.
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das kurze Schnittmaterial im Wertverhältnis zu normaler
Ware zu veräußern. Der Gewinn bei der Kistenfabrikation
liegt also vornehmlich darin, daß die minderwertige Ware
verkauft werden kann. Die Maschinerie für Kistenfobri-
kation ist folgende: Eine Pendelsäge mit 850—900 mm
Blattdurchmesser und hinreichend bemessenem Werktisch.
Die Bretter werden etwa 10 Stück aufeinander gelegt
und eben geschnitten. Bann braucht man eine einfache
Kreissäge mit etwa 650 mm Blattdurchmesser zum Be-
säumen der Bretter. Hierbei werden 8 bis 10 Brettchen
aufeinander gelegt und konisch besäumt. Man hat aber
auch besondere Zuschneidemaschinen für Kistenteile kon-
struiert und es sind diese sehr leistungsfähig. Gewöhnlich
besitzen solche Maschinen eine einfache Kreissäge zum
Besäumen der Brettchen und eine verstellbare Doppel-
saumsäie an längerer Welle zum genauen Zuschneiden
der Kistenteile. Ferner benötigt man, je nach der Aus-
dehnung des Betriebes, 1 bis 2 kräftig gebaute Werk-
tische zum Aufnageln der Leisten und Verpacken der
Kistenteile. Oben sind die Tische mit einer ebenen, mit
Hammer gespannten Eisenplatte belegt. Zum Aufnageln
der Leisten auf die Kistenteile hat sich die Nagelmaschtne
immer mehr eingeführt. In großen Betrieben findet man
dann ferner Kistenbretter-Bedruck-naschinen, die die Kisten
anstelle der üblichen Etiketten mit ein- oder mehrfarbigen
Aufdrucken versehen. Natürlich müssen die Maschinen so

hinter einander aufgestellt werden, daß kein Hin- und
Hertragen der Bretter notwendig wird.

Hat ein Sägewerk eine einigermaßen nennenswerte
Ausdehnung und Kundschaft in der Bauwelt, so kommt
es nicht ohne kleines Hobelwerk aus. Im allgemeinen
wird man für ein Sägewerk von 2—3 Vollgattern mit
einer oder zwei Hobelmaschinen und entsprechendem
Zubehör auskommen. Meist ist es für ein Sägewerk von
genannter Ausdehnung von Übel, wenn es mit seiner
Hobelwerkeinrichtung über die genannte Grenze hinaus-
geht; denn nur allzu bald stellt sich das Bedürfnis nach
einer Trockenanlage heraus und alles in allem nimmt
mit der Zeit einen Umfang an, der gar nicht beabsichtigt
war. Mit andern Worten, das Hobclwerk wird schließlich
ein Hauptbetrieb Wo genügend Absatz da ist, da ist
eine solche Entwicklung ja nur erwünscht, aber wo das
Hobelwerk nur als Nebenbetrieb gedacht ist und nur als
solches rentiert, da wäre eine solche Entwicklung ganz
entschieden schadhaft.

Wir erwähnen nun lediglich die Maschinen für ein
Hobelwerk als Nebenbetrieb. Bet einem solchen handelt
es sich darum, alle vorkommenden Hobelwaren herstellen
zu können. Eine allen Zwecken entsprechende Maschine
soll nicht unter 5 Messerwellen aufweisen und die Putz-
messer dürfen nicht fehlen. Der Arbeitsvorgang in einer
solchen Maschine ist im allgemeinen folgender: Zwei
schwere Druckwalzen, die außer dem Eigengewicht noch
durch Hebelgewicht beeinflußt werden können, schieben
das Brett gegen die erste untere Messerwelle. Über letzterer
lagern 4 Druckrollen an einem Gestänge, mit Federdruck
und halten das Brett fest gegen den Hobel. Unmittelbar
hinter dem ersten Hobel sitzt der ebenfalls ausziehbare
Putzmesserkasten mit 2—3 schräg eingesetzten Putzmessern,
der die nur leicht ungehobelte untere Brettfläche durch
Abtrennen je eines Spanes glättet. Hierauf folgt eine
kleine Druckwalze und etwas weiter hinten wieder zwei
Druckrollen. Dazwischen sind die verstellbaren stehenden
Messerwellen angebracht, die an den Seiten die Nut und
Feder anHobeln. Hinter dieser Einrichtung sitzt der Ober-
Hobel, der lediglich dazu dient, stärkere Bretter, die den

Durchschnitt überschreiten, auf die mittlere Brettstärke
zurückzuhobeln. Weiter hinten befindet sich eine Druck-

Vorrichtung, die das Bcett weiter an die Platte nieder-
hält, und unter dieser Vorrichtung sitzt die fünfte Messer-
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mette, bet Stabhobel, bet baS profil anpöbelt. Son
großer 2Bi<htigfeit bei bet Söahl einet $obelmaf<hine
ift bte ®urchgangSbrette. SJian batf ßch fier nicht auf
ben Stanbpunît ftetlert, je größer, beßo beffet, benn
eine breite £>obeImafchlne muß natürlich fiâtîet gebaut
roerben als eine female; bie fchrolngenben Staffen finb
bann größer unb ber Kraftoerbrauch ift entfpredjenb
höher. 2Bo man alfo bie große Brette bann nidjjt braucht,
ba nimmt man einen unnötigen Batlaß mit in ben Kauf.
SBenn man bie ®urdhgangSbreite ber ilafdgtne auf etwa
31 cm anfetß, fo mirb man fo jtemlicß aÖen Slnforbe»
rungen genügen tönnen. ®er Kcaftoerbrauch einer foldjen
SJlaßhine belauft fich auf 12 bis 15 PS.

3n ©ägeroerten, in benen eine größere Çobelmafi^tne
ßart befd^äfiigt ift, fatten bann große SRengen §obet»
fpäne an; mo btefe nicht gleich oerbrannt roerben tönnen,
ba leiftet bann eine ©pan 3erîletnerungSmafdhtne gute
SMenfte. ®iefe finbet unter bem ^ußmefferfaften 2tuf=
ftettung, gerreißt unb gertleinert bie abfaltenben Späne
beim ©ntßeljen, morauf bie ©päne gu ben übrigen $obeI»
fpänen falten ober oermittels etneS ©jhaußorS nad)
einem entfernten ^ßtaß gebtafen roerben tönnen.

£>at man otete ftfjöne Strelßatten im Slbfatl, bte ftdj
gu Kefßßäben eignen, fo empfiehlt fidfj eoentuett eine
Kehlmafdßne, bie bte ©tücte gletdhgeiiig con oier Seiten
bearbeitet. Sluch anbete teilte Çobelarbeiten tönnen
barauf gefertigt roerben, g. B. Stabbretter.

gn einem Çobelroerf ïommt eS ßtnft^t{i(| ßtentabili
tat ßauptfäi^tit^ auf bie Seiftung ber 9Jlafd)lnen an;
man foil batjer feßr teilte SRaf<|inen überhaupt nicht
roäblen, außer e§ ßanbett flc^ um einen Spegialartifel.
®aS Sd^attroerï cerfagt bei fotctjen SRafdjjtnen oft unb
bie Seißung bleibt bann gewöhnlich ßlnter ben ©rroar»
tungen gurüct.

®amit bürfte altes gefagt fein, roa§ über Stieben»

betriebe für ©âgeroerîe attgemetn gefagt roerben tann.

äolä-SRatft&etidjie*
Über l<m SRstttbljolgmadt te SBfafêît|«f roirb be»

rietet : ®ie non ber ©taötforftoerroaltung SBinterthur im
ßäbtifchen Kafino abgehaltene große ©tammholg»
gant nahm bei ftarter Beteiligung audh feiienS auS»

roärtiger Qntereffenten einen lebhaften Verlauf unb er»

gleite etn recht befriebigenbeS Befultat.
@S tarnen inSgefamt 4736 m" Stlabel» unb Saubnuß»

hoti in 278 an guten Slbfujjrroegen ber Stteciere ©fetjen»

berg, Stnbberg, SJlörSburg, Brühlberg, ©djjloßhof unb
Kfimberg gelagerten BerfaufSlofen gum 2luSruf.

fftegeS Sfntereffe geigte fid} tnSbefonbere für bte in
begug ber SRaße am ftärtften certretenen befferen Sorti»
mentStlaffen (ßarfeS unb mittelftarfes Bau» unb Säg'ootg
1. unb 2. Qualität), bann namentlich auch für fämtlidhe
Saubholj » Sßartien. gür biefe Sortimente rourben bie
biefeS 3aqr fdhroer aufgußetlenben forßamtlidhen ©djah»
ungen nicht nur erreicht, fonbetn teitroetfe erhebtidh über»
boten, ©tngelne Sofe auSerlefener Sägeroare ergtelten
infolge ßarfen SBettberoerbeS h"he SluSnahmSpreife;
Söeißtannen bis 65Va gr. (®urdhfdhmttSßamm 2,4 m®),
SRottannen bis 76 gr. (2,1 m"), göhren bis 867* gr.
(2,3 m") unb ©fdjjen bis 161 gr. (0,57 m®) loco SBalb»

ftraße.
91 ur fcßroach begehrt, roahrfdheintidh infolge beS burdj

außerorbentlidh ftar'te ßufuhr aus Sßrinatroalbungen über»

fättigten SDlarîteS, roaren bte fdhroädheren, geringroertigeren
Bauhöljer (Sperr» unb ©tebelholj), befonberS bie ßart
mit göhrenholj gemifdhten Spartten. ®te betreffenben,
nicht belangreichen Sofe tonnten immerhtn ooüßänbig,
größtenteils nur gu etroaS rebugterten Slnfähen oertauft

roerben. Qmprägnleranftalten beteiligten fid) nidht am
SÜBettberoerb, eS fcheint, baß beren Bebarf gebedte iß.

®ie ® u r dh f (h n i 11S e r l ö f e für bte Çauptfortimente,
forote bie im Bergleich gur leßtjährigen Sanghotggant
eingetretenen Preiserhöhungen (in Sßrogenter.) ergeben ßch
auS folgenben gufammenßettungen:

95er!auf§= Qn^alt SSTlearerlßg

quantum beS @rlö§ gegenüber
m" aJtittel» pro m* 1916

ftamme§ m' gr. "/»
1. Säghotg (SRottannen,

SSetßtannen, göhren).
1. Qualität 802 1,90 64 65 50,3
2. „ 376 1,60 59 45 51,0
3. „ 105 0,83 49.70 39,8

1283 1,64 61.85 52,3
2. Bauholg (SRottannen,

SEBetßtannen, göhren).
1. Startholg 914 1,56 57.- 53,2-
2. Smttelßart.|>olg 1714 0,87 46.70 48,7
3. Schroache SBare

(teilroeife ©iebel) 478 0,45 34.25 28,0
3106 0,86

3. BudjeroSJtutshoIg.
9Jlittenburdßmeffer

1. Qual, über 44 cm 33 * 1,18
2. „ 36 -44 „ 31 0,72
3. „ 26—35 „ 35 0,41

47.80 46,6

61.35
51.60
43.70

99 0,63
4, @fcïjen>91uhh<%

SJlittenburdhm.
1. Qual, über 28 cm 2 0,57
2. „ 21—28 „ 16 0,23
3. „ 12-20 „ 11 0,19

52.— 51,3

161.— 85,0
85.50 57,7
69.25 101,6

5, Ihorne ufro.
SDlittenburchm.

1. Qual, über 28 cm 4
2.-3. „ 12—28 „ 37

29 0,22 85.65 58,0

0,79
0,21

80.—
40.50

41 0,22 44.3o 43,0
®ie retatic h^ßen SßreiSauff^läge notieren fomit

bie roertoolleren, gegenroärtig am meißen begehrten Sorti»
mentSttaffen. ®te greife cerßehen ßch unter ber SRtnbe

gemeffen, an ben SBalöroegen ober Sagerplähen angenom»
men. guhr unb Berlaben auf nächße Siaiion toßen
burdhfdhnittlidh ca. 5—7 gr. pro geßmeter.

®er Bertauf ber 4736 m® brachte einen © e f a m t »

©rlöS con runb 244,000 gr., ober per ®urdhfdhntttS»

binprimienie ssnd abgesis*eMe, blanke

Vereinigte Drahtwerke 1.-8. Biel

Blank und präzis gezogen© 5

jeder Ärt in Eisen sind Stahl.
Kaltgewalzte ta- ntid Stahlbänder bis 300 mm Breite.

Schlackenfreies Uerpackungsbandeisen.
Brand Prix: Schweiz. Landesausstellung Bern 1941.
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welle, der SLabhobel, der das Profil anhobelt. Von
großer Wichtigkeit bei der Wahl einer Hobelmaschine
ist die Durchgangsbreite. Man darf sich hier nicht auf
den Standpunkt stellen, je größer, desto besser, denn
eine breite Hobelmaschine muß natürlich stärker gebaut
werden als eine schmale; die schwingenden Massen find
dann größer und der Kraftoerbrauch ist entsprechend
höher. Wo man also die große Breite dann nicht braucht,
da nimmt man einen unnötigen Ballast mit in den Kauf.
Wenn man die Durchgangsbreite der Maschine auf etwa
31 em ansetzt, so wird man so ziemlich allen Anforde-
rungen genügen können. Der Kraftverbrauch einer solchen
Maschine beläuft sich auf 12 bis 15 ?8.

In Sägewerken, in denen eine größere Hobelmaschine
stark beschäftigt ist, fallen dann große Mengen Hobel-
späne an; wo diese nicht gleich verbrannt werden können,
da leistet dann eine Span - Zerkleinerungsmaschine gute
Dienste. Diese findet unter dem Putzmesserkasten Auf-
stellung, zerreißt und zerkleinert die abfallenden Späne
beim Entstehen, worauf die Späne zu den übrigen Hobel-
spänen fallen oder vermittels eines Exhaustors nach
einem entfernten Platz geblasen werden können.

Hat man viele schöne Sireiflatten im Abfall, die sich

zu Kehlstäben eignen, so empfiehlt sich eventuell eine

Kehlmaschine, die die Stücke gleichzeitig von vier Seiten
bearbeitet. Auch andere leichte Hobelarbeiten können
darauf gefertigt werden, z. B. Stabbretter.

In einem Hobelwerk kommt es hinsichtlich Rentabilft
tät hauptsächlich auf die Leistung der Maschinen an;
man soll daher sehr leichte Maschinen überhaupt nicht
wählen, außer es handelt sich um einen Spezialartikel.
Das Schaltwerk versagt bei solchen Maschinen oft und
die Leistung bleibt dann gewöhnlich hinter den Erwar-
tungen zurück.

Damit dürfte alles gesagt sein, was über Neben-
betriebe für Sägewerke allgemein gesagt werden kann.

Holz-Marktberichts.
Über Se« RsvdholzmarkL in Wwterthnr wird be-

richtet: Die von der Stadtforstverwaltung Winterthur im
städtischen Kasino abgehaltene große Stammholz-
gant nahm bei starker Beteiligung auch seitens aus-
wärtiger Interessenten einen lebhaften Verlauf und er-
zielte ein recht befriedigendes Resultat.

Es kamen insgesamt 4736 m" Nadel- und Laubnutz-
holz in 278 an guten Abfuhrwegen der Reviere Eschen-
berg, Lindberg, Mörsburg, Brühlberg, Schloßhof und
Kümberg gelagerten Verkaufslosen zum Ausruf.

Reges Interesse zeigte sich insbesondere für die in
bezug der Maße am stärksten vertretenen besseren Sorti-
mentsklassen (starkes und mittelstarkes Bau- und Sägizolz
1. und 2. Qualität), dann namentlich auch für sämtliche
Laubholz - Partien. Für diese Sortimente wurden die
dieses Jahr schwer aufzustellenden forstamtlichen Schatz-

ungen nicht nur erreicht, sondern teilweise erheblich über-
boten. Einzelne Lose auserlesener Sägeware erzielten
infolge starken Wettbewerbes hohe Ausnahmspreise;
Weißtannen bis 65 V- Fr. (Durchschnittsstamm 2.4 m").
Rottannen bis 76 Fr. (2,1 m"). Föhren bis 86^ Fr.
(2,3 in") und Eschen bis 161 Fr. (6,57 m") loco Wald-
ftraße.

Nur schwach begehrt, wahrscheinlich infolge des durch
außerordentlich starke Zufuhr aus Privatwaldungen über-
sättigten Marktes, waren die schwächeren, geringwertigeren
Bauhölzer (Sperr- und Gtebelholz), besonders die stark
mit Föhrenholz gemischten Partien. Die betreffenden,
nicht belangreichen Lose konnten immerhin vollständig,
größtenteils nur zu etwas reduzierten Ansätzen verkauft

werden. Jmprägnieranftalten beteiligten sich nicht am
Wettbewerb, es scheint, daß deren Bedarf gedeckt ist.

Die D u r ch s ch nit t s e rlöse für die Hauptsortimente,
sowie die im Vergleich zur letz'jährigen Langholzgant
eingetretenen Preiserhöhungen (in Prozenter.) ergeben sich

aus folgenden Zusammenstellungen:

Verkaufs- Inhalt Mehrerlös
quantum des Erlös gegenüber

Mittel- pro 191,6

stammes Fr. "/»
1. Sägholz (Rottannen,

Weißtannen, Föhren).
1. Qualität 802 1,90 64 65 50.3
2. 376 1,60 59 45 51,0
3. „ 105 0.83 49,70 39,8

1283 1.64 61.85 52,3
2. Bauholz (Rottannen,

Wetßkannen, Föhren).
1. Starkholz 914 1.56 57.- 53,2-
2. Mittelstark. Holz 1714 0.87 46,70 48.7
3. Schwache Ware

(teilweise Giebel) 478 0,45 34.25 28.0
3106 0.86

3. Buchen-Nutzholz.
Mittendurchmesser

1. Qual, über 44 om 33 « 1,18
2. 36 -44 „ 31 0.72
3. 26—35 „ 35 0,41

47.80 46.6

61.35
51.60
43.70

99 0,63
4. Eschen-Nutzholz.

Mittendurchm.
1. Qual, über 28 om 2 0,57
2. „ 21—28 16 0,23
3. 12-20 11 0 19

52.— 51.3

161.— 85,0
85.50 57.7
69.25 101,6

5. Ahorne usw.
Mittendurchm.

1. Qual, über 28 em 4
2,-3. 12—28 37

29 0.22 85.65 58.0

0.79
0,21

80.—
40,50

41 0,22 44.3v 43,0
Die relativ höchsten Preisaufschläge notieren somit

die wertvolleren, gegenwärtig am meisten begehrten Sorti-
mentsklassen. Die Preise verstehen sich unter der Rinde
gemessen, an den Waldwegen oder Lagerplätzen angenom-
men. Fuhr und Verladen auf nächste Station kosten
durchschnittlich ca. 5—7 Fr. pro Festmeter.

Der Verkauf der 4736 m" brachte einen Gesamt-
Erlös von rund 244,000 Fr., oder per Durchschnitts-
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